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Beschlussvorlage 

 

Vorlage: BV/0771/2017 Datum: 15.11.2017 

Kulturdezernentin 

Verfasser: 40-Kultur- und Schulverwaltungsamt Az.: 40/Kon/Mü 

Betreff: 

Anpassung der Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung an Ganztagsschulen 

Gremienweg: 

15.12.2017 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

04.12.2017 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

23.11.2017 Schulträgerausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

 

Der Stadtrat beschließt, die Monatspauschale für die Mittagsverpflegung ab dem Schuljahr 

2018/2019 von 40,00 € um 3,00 € auf 43,00 € (+7,5 %) anzuheben.  

Der Jahresbeitrag erhöht sich dementsprechend von 440,00 € um 33,00 € auf 473,00 € (+7,5 %). 

Der Stadtrat beschließt, die sozial angemessene Beteiligung der Stadt an den Verpflegungskosten 

gem. § 85 des Schulgesetzes ab dem Schuljahr 2018/2019 auf 25 % des Essenpreises festzulegen. 

 

 

Begründung: 

 

Die Eltern der Schülerinnen und Schüler, die eine Ganztagsschule besuchen, können an den Verpfle-

gungskosten sozial angemessen beteiligt werden, siehe § 85 des Schulgesetzes. 

 

Zum Schuljahr 2016/2017 wurde die Abrechnung für die Mittagsverpflegung an Ganztagsschulen 

von einer taggenauen Abrechnung auf ein Pauschalabrechnungssystem umgestellt und die Höhe des 

Elternbeitrags auf 40,00 € pauschal im Monat festgelegt (BV/0481/2015/3). 

 

Die bis dahin geltenden Regelungen zur Ermäßigung der Essenskosten gemäß der Leistungen für 

Bildung- und Teilhabe (Bildungspaket) sowie des Sozialfonds auf 1,00 € Elternbeitrag pro Essen 

blieben auch bei der Pauschalierung bestehen. Hier ergab sich unter Berücksichtigung der Ermäßi-

gung eine Monatspauschale in Höhe von 13,50 €. 

 

Die damalige Berechnung (12/2015, Beschlussvorlage BV/0481/2015/3): 

Kosten pro Essen: 3,99 € 

Beteiligung der Stadt Koblenz in Höhe von 25 % -1,00 € 

Elternbeitrag pro Essen 2,99 € 

x 147 Essenstage pro Schuljahr 439,53 €  

/ 11 Monate im Schuljahr (gerundet) 40,00 € = Monatsbeitrag der Eltern 
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Die Berechnung erfolgte unter Annahme von 147 Essenstagen pro Schuljahr. 

Durchschnittlich hat ein Schuljahr 197 Schultage. Da die Mittagsverpflegung nur von Montag-Don-

nerstag stattfindet, sind dies 157 Essenstage pro Schuljahr. Gemäß statistischem Bundesamt werden 

10 Essensfehltage angenommen. 

Die Mittagsverpflegung wird für 11 Kalendermonate abgerechnet (September bis Juli, der August 

entfällt). Daher ergab sich eine Pauschale in Höhe von 40,00 € monatlich. 

 

Gemäß den Regelungen im Vergaberecht beträgt die Vertragslaufzeit grundsätzlich zwei Jahre mit 

der Option der zweimaligen Verlängerung für jeweils ein Jahr im gegenseitigen Einverständnis der 

Vertragspartner. Demzufolge musste im Frühjahr 2017 die Dienstleistung der Mittagsverpflegung 

neu ausgeschrieben werden. Dadurch haben sich für die Mittagsverpflegung ab dem Schuljahr 

2017/2018 neue Preise ergeben: 

Für die 13 Ganztagsschulen mit Warmverpflegung ist der Preis von 3,99 € pro Essen auf 4,29 € 

(+7,57 %) pro Essen gestiegen.  

 

Nachrichtlich: Als Pilotprojekt ist die Ganztagsschule Schenkendorf von Warmverpflegung auf die 

Versorgung mit dem Cook & Chill - Verfahren gewechselt. Der Preis ist hier auf 5,22 € (+30,82 %) 

pro Essen gestiegen. 

 

Nachfolgend die Kalkulation der neuen Monatspauschale, die ab dem Schuljahr 2018/2019  

gelten soll: 

Kosten pro Essen: 4,29 €   

Beteiligung der Stadt Koblenz in Höhe von 25 % -1,07 €  

Elternbeitrag pro Essen 3,22 €  

x 147 Essenstage pro Schuljahr 473,34 €  

/ 11 Monate im Schuljahr (gerundet) 43,00 €  

  

 

In diese Berechnung ist ein städtischer Zuschuss zu den Essenskosten in Höhe von 25 % einbezogen, 

welcher der Forderung der sozial angemessenen Beteiligung der Eltern an den Verpflegungskosten 

in § 85 Schulgesetz Rechnung trägt. Nach der amtlichen Begründung zu § 85 Schulgesetz darf die 

Kostenbeteiligung nicht so ausfallen, dass Eltern letztlich aus finanziellen Gründen abgehalten wer-

den, ihr Kind anzumelden.  

 

Um zukünftig auf Preisänderungen schneller, also bereits für das direkt nachfolgende, betroffene 

Schuljahr, reagieren zu können, wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, dass der Stadtrat das 

oben genannte Berechnungsmodell festlegt und beschließt. 

Dann müssten Änderungen der Monatspauschale nicht den gesamten Gremienweg passieren, sondern 

könnten den Gremien als Information mitgeteilt werden. 

Bei einer Preissteigerung könnte mit diesem flexibleren System der Haushalt zügiger entlastet wer-

den, bei Preissenkungen könnten diese zeitnah an die Teilnehmer an der Mittagsverpflegung weiter-

gegeben werden. 
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Vergleich mit Städten ähnlicher Größenordnung in Rheinland-Pfalz (Stand 11/2017): 

 

  
Kosten 

pro Essen 

Anteil 
der 

Stadt 

Anteil 
der 

Stadt 

Elternan-
teil pro  
Essen 

Jahresbe-
trag der 
 Eltern 

Art der Abrechnung 

Koblenz  
bisher 3,99 € 25% 1,00 € 2,99 € 440,00 € 

Monatspauschale  
40,00 € für 11 Monate 

Koblenz  
geplant zum 
Schuljahr 
2018/2019 4,29 € 25% 1,07 € 3,22 € 473,00 € 

Monatspauschale  
43,00 € für 11 Monate 

Trier 4,40 €  1,23 € 3,17 €  Taggenaue Abrechnung 

Mainz 
keine  
Angabe 

keine  
Angabe 1,03 € 3,17 €  

Taggenaue Abrechnung; 
des Weiteren gibt es un-
terschiedliche Varian-
ten: Pauschalen oder 
Abrechnung des Cate-
rers mit den Eltern 

Ludwigshafen ca. 4,00 € 0% 0,00 € ca. 4,00 €  

Erhebung von 100 % der 
Essenskosten 

Kaiserslau-
tern 

keine  
Angabe 

keine  
Angabe 

keine  
Angabe 

keine  
Angabe 550,00 € 

Monatspauschale  
55,00 € für 10 Monate 

 

 

Historie: Beschluss des Stadtrates am 18.12.2015 (BV/0481/2015/3)  
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